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GEBÜHRENTARIFE (26.08.2024) 
 

▪MEHRZWECKHALLE (MZH)       ▪AUSSENSPORTANLAGE
  
 
     Tarif 1              Tarif 2 
                                                                                  Einheimische         Auswärtige 
 

A) TURNBETRIEB           
 MZH inkl. Garderoben, Duschen, Aussensportanlagen 
 
 TRAINING  
 pro 2 Std. Einzelbelegung  20 SFr.     60 SFr. 
 pro Jahr (1x pro Woche bis 2 Std.)  100 SFr.   500 SFr. 
 
 Kinder- und Jugendveranstaltung      gratis    
 
 SPORTVERANSTALTUNGEN 
 pro Tag  30 SFr.   200 SFr. 
 
 BÜHNENRAUMBENÜTZUNG (ohne MZH) 
 pro 2 Std. Einzelbelegung  10 SFr.      nicht gestattet 
 pro Jahr (1 x pro Woche bis 2 Std.)  100 SFr.      nicht gestattet 
 
 

B) ÜBRIGE VERANSTALTUNGEN 
 Tagungen, Versammlungen, Feste, Konzerte, Theater usw.  
   
     Preise pro Anlass und Tag 
 
 Einheimische Gemeindeanlässe        gratis                - 
 
 Übrige Benutzer: 
 1) Halle inkl. Bestuhlung (selbstaufgebaut)  100 SFr.               200 SFr. 
 2) ink. Office  200 SFr.               400 SFr. 
 3) ink. Küche  350 SFr.               700.SFr. 
 4) inkl. Nutzung Bühne  50 SFr.               100 SFr. 
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C) HALLENWART / HAUSWART 
 
 Pro angefangene Stunde            35.00 SFr. 
  

Übergabe der Einrichtungen vor bzw. Abnahme nach der Veranstaltung sind in 
den Ansätzen unter B) inbegriffen. Bei den Ansätzen unter C) geht es um 
besondere zeitliche Aufwendungen und Instruktionen durch den Hauswart. 
Wir weisen auch an dieser Stelle darauf hin, dass die Steuerung von 
Bühnenbeleuchtung und Akustikanlage über das spezielle Steuerpult nur durch 
den Hauswart, dessen Stellvertreter oder nach erfolgter Einweisung erfolgen 
darf. 

 
 

D) BESONDERES 
 

Bei speziellen Belegungen, die in den vorstehenden Ansätzen nicht 
berücksichtigt sind, setzt die Primarschulbehörde die Benutzungsgebühr von 
Fall zu Fall fest. 

 
Dieser Gebührentarif wurde von der Primarschulbehörde Oberhofen-Lengwil 
genehmigt; Aenderungen bedürfen deren 

 Zustimmung. 
 
 
 
Die Primarschulbehörde, Oberhofen-Lengwil, 26. August 2024 


